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 Gemeinde Hörbich 
 
 
Zl.: Fin 15/2026 Lembach i. M., 27. März 2026 
 
 
Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2026; Auflage 
Steuerhebesätze, Gemeindeabgaben und -gebühren 
 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
 
Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde 

Hörbich in der am 26. März 2026 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag für das Finanzjahr 2026 beschlossen hat. 

Die Festsetzung der Hebesätze sowie die Gemeindeabgaben und –gebühren wurden bereits in der am 15. Dezember 2025 abgehal-

tenen öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wie folgt beschlossen. 

 

Alle Beträge inklusive Umsatzsteuer 

 

Grundsteuer für land- u. forstwirtsch. Betriebe (A) 500,00 v.H. des Steuermessbetrages 

Grundsteuer für Grundstücke (B) 500,00 v.H. des Steuermessbetrages 

 

Hundeabgabe € 50,00 für jeden sonstigen Hund, je Hund 

 € 30,00 für Wachhunde und Hunde, die für die Ausübung eines  

Berufes oder Erwerbes notwendig sind, je Hund 

 
 

 



 

 

Kanalbenützungsgebühr € 5,82 je m³ bezogenen Wassers 

Kanalanschlussgebühr € 35,90 pro m² der Bemessungsgrundlage 

Kanal Mindestanschlussgebühr € 5.385,00 für bebaute Grundstücke 

Kanal Anschlussgebühr € 3.480,00 für unbebaute Grundstücke 

Kanalbereitstellungsgebühr € 0,24 je m² des an die Kanalisation angeschlossenen Grundstückes 

 
 
Wassergrundgebühr € 55,00 je Anschluss 

Wasserbezugsgebühr € 2,13 je m³ bezogenen Wassers 

Wasseranschlussgebühr € 21,60 pro m² der Bemessungsgrundlage 

 € 10,80 pro m² für Geschäfts- und Betriebsobjekte, Wirtschaftsräume bei land- 

und forstwirtschaftlichen Objekten 

 € 21,60 pro m² für Frei- und Hallenbäder sowie Wintergärten 

Wasser Mindestanschlussgebühr € 3.240,00 für bebaute Grundstücke 

Wasser Anschlussgebühr € 2.130,00 für unbebaute Grundstücke 

Wasserbereitstellungsgebühr € 0,11 je m² des an die Wasserleitung angeschlossenen Grundstückes 

 

 

Abfallabfuhrgebühr € 191,40 je Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt 

 € 229,90 je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt 

 € 402,60 je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt 

 € 1.282,60 je Container mit 770 Liter Inhalt 

 € 1.820,50 je Container mit 1100 Liter Inhalt 

 € 134,20 reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte oder nicht ständig bewohnte 

Objekte für Abfalltonne/Abfallsack bis 80 Liter Inhalt 

 € 6,60 je zusätzlicher oranger BAV-Sack (80 Liter) 

 € 14,72 je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 80 Liter Inhalt 

 € 17,68 je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt 

 € 30,97 je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt 

 € 98,66 je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 770 Liter Inhalt 

 € 140,04 je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 1100 Liter Inhalt 



 
 
 

Der beschlossene Gemeindevoranschlag und die gem. § 76 Abs. 6 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. gefassten Beschlüsse lie-
gen von heute an durch zwei Wochen am Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf und sind auch auf 
der Homepage der Gemeinde unter www.lembach-hoerbich.at abrufbar. 
 

 Die Bürgermeisterin: 
angeschlagen am: 27.03.2026 
 
abgenommen am: 13.04.2026 
  (Karin Weishäupl) 
 
 
 


